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für die Anwerbung, die Zusammenziehung, die Finanzierung,
die Ausbildung und die Durchreise von Söldnern zur Planung
von Aktivitäten benutzt werden, die auf die Destabilisierung
oder den Sturz einer Regierung gerichtet sind oder die territo-
riale Unversehrtheit und politische Einheit souveräner Staaten
gefährden, die Sezession fördern oder nationale Befreiungsbe-
wegungen bekämpfen, die gegen Kolonialherrschaft und andere
Formen der Fremdherrschaft oder ausländischen Besetzung
kämpfen;

4. fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits gesche-
hen, die erforderlichen Maßnahmen im Hinblick auf die Unter-
zeichnung oder Ratifikation der Internationalen Konvention
gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die
Ausbildung von Söldnern227 in Erwägung zu ziehen;

5. begrüßt die Kooperationsbereitschaft, die diejenigen
Länder bewiesen haben, die den Sonderberichterstatter zu ei-
nem Besuch eingeladen haben;

6. begrüßt es außerdem, daß einige Staaten einzelstaatli-
che Rechtsvorschriften zur Einschränkung der Anwerbung, der
Zusammenziehung, der Finanzierung, der Ausbildung und der
Durchreise von Söldnern erlassen haben;

7. bittet die Staaten, die Möglichkeit einer Beteiligung
von Söldnern zu untersuchen, wann immer es in ihren Hoheits-
gebieten zu kriminellen Handlungen terroristischer Art kommt;

8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit dem Son-
derberichterstatter bei der Erfüllung seines Auftrags voll zu-
sammenzuarbeiten;

9. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen für Menschenrechte, der Öffentlichkeit die nachteili-
gen Auswirkungen von Söldneraktivitäten auf das Selbstbe-
stimmungsrecht vorrangig bekanntzumachen und nach Bedarf
den von Söldneraktivitäten betroffenen Staaten auf entspre-
chendes Ersuchen Beratende Dienste zu leisten;

10. ersucht den Generalsekretär, die Regierungen zu bit-
ten, Vorschläge für eine klarere rechtliche Definition von Söld-
nern zu unterbreiten;

11. ersucht den Sonderberichterstatter, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung einen Bericht
mit konkreten Empfehlungen vorzulegen, der seine Erkenntnis-
se in bezug auf den Einsatz von Söldnern zur Untergrabung des
Selbstbestimmungsrechts der Völker enthält;

12. beschließt, auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung die
Frage des Einsatzes von Söldnern als Mittel zur Verletzung der
Menschenrechte und zur Behinderung der Ausübung des
Selbstbestimmungsrechts der Völker unter dem Tagesord-
nungspunkt "Selbstbestimmungsrecht der Völker" zu behan-
deln.
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53/136. Das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbst-
bestimmung

Die Generalversammlung,

im Bewußtsein dessen, daß die Entwicklung freundschaftli-
cher, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechti-
gung und der Selbstbestimmung der Völker beruhender Bezie-
hungen zwischen den Nationen zu den Zielen und Grundsätzen
der Vereinten Nationen gehört, die in ihrer Charta festgelegt
sind,

unter Hinweis auf die Internationalen Menschenrechtspak-
te229, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte230, die Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker231 sowie die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Wien, die am 25. Juni 1993 auf der Weltkonferenz
über Menschenrechte verabschiedet wurden232,

sowie unter Hinweis auf die Erklärung anläßlich des fünf-
zigsten Jahrestages der Vereinten Nationen233,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Schwie-
rigkeiten, denen sich der Nahost-Friedensprozeß gegenüber-
sieht, sowie mit dem Ausdruck der Hoffnung, daß in dem Frie-
densprozeß und bei der Herbeiführung einer endgültigen Re-
gelung zwischen der palästinensischen und der israelischen
Seite innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens rasche Fort-
schritte erzielt werden,

in Bekräftigung des Rechts aller Staaten der Region, in
Frieden innerhalb sicherer und international anerkannter Gren-
zen zu leben,

1. bekräftigt das Recht des palästinensischen Volkes auf
Selbstbestimmung, ohne die Möglichkeit der Schaffung eines
eigenen Staates auszuschließen;

2. bringt die Hoffnung zum Ausdruck, daß das palästi-
nensische Volk im Rahmen des derzeitigen Friedensprozesses
sein Recht auf Selbstbestimmung bald ausüben wird;

3. fordert alle Staaten sowie die Sonderorganisationen
und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen nach-
drücklich auf, das palästinensische Volk in seinem Streben
nach Selbstbestimmung auch weiterhin zu unterstützen und ihm
dabei Hilfe zu gewähren.
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229 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
230 Resolution 217 A (III).
231 Resolution 1514 (XV).
232 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
233 Siehe Resolution 50/6.




